
 
Ordnung über die Erhebung von Bib-
liotheksgebühren (Bibliotheksge-

bührenordnung - BibIGebO) 

Aufgrund von § 19 Abs. 1 Nr. 10 
LHG in der Fassung vom 01. Januar 
2005 hat der Senat der Pädagogi-
schen Hochschule Weingarten am 19. 
Mai 2006 folgende Ordnung über die 
Erhebung von Bibliotheksgebühren 
(BiblGebO) beschlossen. 
 

§ 1 
Anwendungsbereich 

Für die Benutzung der Hochschul-
bibliothek Weingarten werden nach 
§ 2 i. V. mit § 19 Satz 1 LHGebG 
nachfolgende Gebühren erhoben. 
 

§ 2 
Mahn- und Überschreitungsgebühren 

(1) Werden ausgeliehene Druck-
schriften oder andere Informati-
onsträger (Bibliotheksgut) nicht 
fristgerecht zurückgegeben und die 
Rückgabe schriftlich angemahnt, 
werden hierfür für jede ausgelie-
hene Einheit 1,50 Euro, für die 
zweite Mahnung zusätzlich 5 Euro, 
für jede weitere Mahnung zusätz-
lich 10 Euro erhoben. Ausgeliehene 
Einheit ist jedes als solches aus-
geliehene Stück. Werden nach der 
zweiten Mahnung Botengänge erfor-
derlich, werden für jeden Boten-
gang 20 Euro erhoben. 

(2) Wird Bibliotheksgut nur kurz-
fristig oder über einen Zeitraum, 
in dem die Bibliothek nicht geöff-
net ist, ausgeliehen, wird bei 
nicht fristgerechter Rückgabe und 
für jeden weiteren angefangenen 
Öffnungstag eine Gebühr von 3 Euro 
je ausgeliehener Einheit erhoben. 
 

§ 3 
Fernleihe 

(1) Für die Vermittlung von Biblio-
theksgut im Deutschen Leihverkehr 
der Bibliotheken (Fernleihe) nach 
der Leihverkehrsordnung wird für 
jede aufgegebene Bestellung eine 
Gebühr von 1,50 Euro erhoben. 

(2) Werden nach der Leihverkehrs-
ordnung nur Kopien abgegeben, sind 
bis zu zwanzig Kopien gebühren-
frei, für jede weitere Kopie wer-
den 0,10 Euro erhoben. 

(3) Kosten, die von der verleihen-
den Bibliothek der empfangenden 
Bibliothek in Rechnung gestellt 

werden, sind vom Besteller zu tra-
gen. Bei Vermittlung von Biblio-
theksgut im internationalen Leih-
verkehr sind sämtliche Auslagen zu 
erstatten. 
 

§ 4 
Auslagenersatz 

Von Benutzern sind Auslagen für 
Wertversicherungen, Postgebühren 
und ähnliche Sonderleistungen, so-
wie für die Inanspruchnahme von 
Informationsleistungen mittels Da-
tenfernübertragung zu erstatten. 
 

§ 5 
Schlüsselpfand, Schließfächer 

Das Schlüsselpfand für die 
Schließfächer beträgt z. Z. 2 Eu-
ro. 
 

§ 6 
Ersatzbeschaffung 

(1) Muss Bibliotheksgut neu be-
schafft werden, weil der Benutzer 
es verloren, nach der dritten Mah-
nung nicht zurückgegeben oder be-
schädigt hat, so hat der Benutzer 
die Kosten für die Ersatzbeschaf-
fung oder die Reparatur als beson-
dere Auslagen zu erstatten. Dar-
über hinaus wird eine Bearbei-
tungsgebühr von 20 Euro je Einheit 
erhoben. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, 
wenn Bibliotheksgut nicht mehr be-
schafft werden kann. 

(3) Der Gebührenanspruch und der 
geleistete Wertersatz werden durch 
eine spätere Rückgabe des Biblio-
theksgutes nicht berührt. 
 

§ 7 
Verlust oder Beschädigung eines Da-

tenträgers oder Ausweises 

(1) Für die die Neuerstellung eines 
beschädigten oder in Verlust gera-
tenen Medien-Datenträgers wird ei-
ne Bearbeitungsgebühr von 2,50 Eu-
ro erhoben. 

(2) Dies gilt auch für den Verlust 
eines Benutzerausweises. 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

Der Rektor hat dieser Ordnung zu-
gestimmt. Sie tritt am Tage nach 
ihrer Veröffentlichung in Kraft. 

 
Weingarten, den  



 
 
 
 
..................................
..................................
.. 
(Rektor Prof. Dr. Jakob Ossner) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung durch Aushang am  
Rektoratsbrett: 
 
 
Aushang:    Abhang: 
 ______ 
 


